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Was ist neu? 
 

Klempner und Klempnerinnen arbeiten hauptsäch-
lich in Handwerksbetrieben des Bauinstallations-
gewerbes, z. B. in Klempnereien oder in Betrieben 
des Lüftungsinstallationsbaus. Darüber hinaus sind 
sie in Betrieben, die sich auf die Verarbeitung von 
Metall im Aus- oder Hochbau spezialisiert haben, 
z.B. in Dachdeckerbetrieben oder Fassadenbauun-
ternehmen, beschäftigt. 

Die Verordnung, die am 01. August 2013 in Kraft 
getreten ist, löst die alte Verordnung aus dem Jahr 
1989 ab. 

Futuristische 
Bedachun-
gen und 
Fassaden aus 
neuen Mate-
rialien und 
Werkstoffen 
dominieren 
immer stär-
ker die Funk-

tion von Gebäuden. Insbesondere die Fertigungs-, 
Montage- und Abdichtungstechniken haben sich 
stark gewandelt. 

Der Denkmalschutz stellt bei der Restauration von 
Kulturobjekten hinsichtlich der Beibehaltung von 
Stilrichtungen und Optik bei Gebäudefassaden 
zusätzliche Anforderungen an das Know-how der 
Fachkräfte. Die Errichtung heutiger Blitzschutzan-
lagen stellt höhere Ansprüche an das elektrotech-
nische Grundverständnis der Klempner, ebenso der 
zunehmende Trend, an Dach und Fassade neuarti-
ge Belichtungs- und Belüftungssysteme sowie 
Energiesammler und Energieumsetzer wie solar-
thermische und Photovoltaik-Anlagen in die Dä-
cher einzubinden. 

Neu ist die Einführung der „gestreckten Gesellen-
/Abschlussprüfung“. Die bisherige Zwischenprü-
fung als Lernstandskontrolle entfällt. Dafür wird 
die Gesellen-/Abschlussprüfung in zwei zeitlich 
auseinanderfallenden Teilen - Teil 1 und Teil 2 - 
durchgeführt, deren Ergebnisse beide für die Ge-
samtbewertung relevant sind. 

Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre. 

Berufsbild und Tätigkeitsbereiche: 

• Blechbauteile herstellen und vormontieren 
• Bauteile zu Blechkonstruktionen wie Abde-

ckungen, Behältern, Blechkanälen montieren 
(Endmontage) 

• Blechkonstruktionen instand setzen und um-
bauen 

• weitere Anlagen und Ausrüstungen anbringen 
und einbauen ( z. B. Sonnenkollektoren) 

 
Beispiele: 

• Decken und Instandhalten von Dach- und 
Wandflächen an Bauwerken mit Metallen und 
Kunststoffen  

• Anfertigen und Montieren von Anlagen zur 
Ableitung von Niederschlagswasser sowie von 
lufttechnischen Anlagen  

• Einbauen von Energiesammlern und Energie-
umsetzern, Anwenden von nachhaltigen Ener-
gienutzungssystemen  

• Anbringen von Fangeinrichtungen und von 
Ableitungen für den äußeren Blitzschutz  

• Herstellen von Fugenabschlüssen sowie Durch-
führen von Wärmedämm- und Dichtungsmaß-
nahmen für den Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz  

• Befestigen von Bauteilen und Baugruppen in 
Mauerwerk, Beton und Holz 

• Behandeln und Schützen von Oberflächen 
• Einrichten von Arbeits- und Schutzgerüsten 
• Kundenorientierte Auftragsbearbeitung; Pla-

nen und Steuern von Arbeitsabläufen  
• Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitser-

gebnisse und Anwenden von qualitätssichern-
den Maßnahmen  

• Beraten und Betreuen der Kunden in Bezug 
auf Produkte und Dienstleistungen des Betrie-
bes unter Beachtung ökonomischer und öko-
logischer Aspekte 

 
Die vollständige Ausbildungsordnung kann hier als 
PDF-Datei heruntergeladen werden: 

http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/
regulation/klempner2013.pdf 

Diese Kurzinformation ist unter Mitarbeit von Frau 
Petra Jones entstanden. 

Die wichtigsten Neuerungen: 
Stärkere Berücksichtigung 

„neuer Technologien“ 
sowie einer „verbesserten 
Kundenkommunikation“; 

Einführung der 
„gestreckten Abschlussprü-

fung“ 

http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/regulation/klempner2013.pdf
http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/regulation/klempner2013.pdf
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Struktur der Ausbildung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausbildung erfolgt an zwei Lernorten, in Be-
trieb und Schule: Im Betrieb erwerben die Auszu-
bildenden praxisbezogene Kompetenzen im realen 
Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Wo-
che absolvieren die Auszubildenden die Berufs-
schule, in der allgemeine und berufliche Lerninhal-
te verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt wer-
den. 
 
Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind: 
 
1. Manuelles und maschinelles Bearbeiten, 
2. Fügen von Werkstücken und Bauteilen, 
3. Handhaben und Warten von Werkzeugen, 

Geräten und Maschinen, 
4. Einbauen von elektrischen Komponenten, 
5. Entwerfen und Fertigen von Schablonen und 

Zuschnitten, 
6. Prüfen, Behandeln und Schützen von Oberflä-

chen, 
7. Befestigen von Bauteilen und Baugruppen in 

Mauerwerk, Beton und Holz, 
8. Decken und Instandhalten von Dach- und 

Wandflächen an Bauwerken, 
9. Anfertigen und Montieren von Anlagen zur 

Ableitung von Niederschlagswasser, 
10. Anfertigen und Montieren von lufttechnischen 

Anlagen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Transportieren von Bauteilen und Baugrup-

pen, 
12. Herstellen von Fugenabschlüssen sowie Durch-

führen von Wärmedämm- und Dichtungsmaß-
nahmen, 

13. Einbauen von Energiesammlern, Energie-
umsetzern und nachhaltigen Energienutzungs-
systemen, 

14. Anbringen von Fangeinrichtungen und von 
Ableitungen für den äußeren Blitzschutz, 

15. Einrichten von Arbeitsgerüsten und Schutzsys-
temen. 

 
Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten sind: 
 
1. Berufsausbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

berufsspezifische Rechtsgrundlagen, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbe-

triebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Betriebliche und technische Kommunikation, 
6. Kundenorientierte Kommunikation, 
7. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, 
8. Durchführen von qualitätssichernden Maß-

nahmen. 
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Teil 1 der Gesellenprüfung  

Teil 1 der Gesellenprüfung erstreckt sich auf die 
im Ausbildungsrahmenplan für die ersten drei Ausbildungshalbjahre 

aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie auf den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden 

Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 

Prüfungsbereich: Anfertigen eines Bauteils 
oder einer Baugruppe als Arbeitsauftrag 

1.
 b

is
 2

4.
 M

on
at

 

Au
sb

ild
un

gs
da

ue
r i

ns
ge

sa
m

t 3
 ½

 Ja
hr

e 

Teil 2 der Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu ver-

mittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 

Die Prüfung bezieht sich auf eines dieser vier Gebiete: 
Dachbekleidungen, Fassadenbekleidungen, Ableitungssysteme von Niederschlags-

wasser oder Formteile der Lüftungstechnik 
 

Prüfungsbereiche: Kundenauftrag, „Fertigungs-, Montage- und Instandhaltungs-
technik“, Wirtschafts- und Sozialkunde 

 

Teil 2 der Gesellenprüfung  

http://www.bibb.de/
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Dauer der Ausbildung 

Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung 
einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer 
sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen berufli-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
(berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordne-
ten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner 
den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen 
zu ermöglichen (§ 1 Absatz 3 BBiG). 
 

Beginn und 
Dauer der 
Berufsausbil-
dung werden 
im Berufsaus-
bildungsver-
trag angege-

ben (§ 26 Absatz1 HwO/§ 11 Absatz 1 BBiG). Das 
Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf 
der Ausbildungszeit oder bei Bestehen der Gesel-
len-/Abschlussprüfung mit der Bekanntgabe des 
Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss (§ 21 
Absatz 1 und 2 BBiG).  
 
Ausnahmeregelungen: 
 
• Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die 

Ausbildungszeit 
 
Eine Verkürzung der Ausbildungszeit ist mög-
lich, sofern auf der Grundlage einer Rechts-
verordnung ein vollzeitschulischer Bildungs-
gang oder eine vergleichbare Berufsausbildung 
ganz oder teilweise auf die Ausbildungszeit an-
zurechnen ist (§ 27a Absatz 1 HwO/§ 7 Absatz 
1 BBiG). Die Anrechnung bedarf des gemein-
samen Antrags der Auszubildenden und Aus-
bildenden (§ 27a Absatz 2 HwO/§ 7 Absatz 2 
BBiG). 

 
• Abkürzung der Ausbildungszeit, Teilzeitbe-

rufsausbildung 
 
Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden 
und Ausbildenden hat die zuständige Stelle die 
Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten 
ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten 
Zeit erreicht wird. Bei berechtigtem Interesse 
kann sich der Antrag auch auf die Verkürzung 
der täglichen oder wöchentlichen Ausbil-
dungszeit richten (Teilzeitberufsausbildung, 
§ 27b HwO/§ 8 Absatz 1 BBiG). 

• Zulassung in besonderen Fällen  
 
Durch die Prüfungsordnungen der Kammern 
wird die vorzeitige Zulassung aufgrund beson-
derer Leistungen in Ausbildungsbetrieb und 
Berufsschule geregelt (§ 37 Absatz 1 HwO/§ 45 
Absatz 1 BBiG). Mit Bestehen der Prüfung en-
det das Ausbildungsverhältnis. 

 
• Verlängerung der Ausbildungszeit  

 
In Ausnahmefällen kann die Ausbildungszeit 
auch verlängert werden, wenn die Verlänge-
rung notwendig erscheint, um das Ausbil-
dungsziel zu erreichen. Ausnahmefälle sind 
z. B. längere Abwesenheit infolge einer Krank-
heit oder andere Ausfallzeiten. Vor dieser Ent-
scheidung sind die Ausbildenden zu hören 
(§ 27b Absatz 2 HwO/§ 8 Absatz 2 BBiG). 
 
Die Ausbildungszeit muss auf Verlangen der 
Auszubildenden verlängert werden (bis zur 
zweiten Wiederholungsprüfung1, aber insge-
samt höchstens um ein Jahr), wenn diese die 
Gesellenprüfung/Abschlussprüfung nicht be-
stehen (§ 21 Absatz 3 BBiG). 

 
1Urteil BAG vom 15.03.2000, Az. 5 AZR 74/99 

 
Wenn die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
wurde, erhalten die ausgebildeten Klempner und 
Klempnerinnen drei Zeugnisse: 
 
• Gesellenbrief/Prüfungszeugnis: Hier wird das 

Ergebnis der Prüfung durch die zuständige 
Kammer dokumentiert.  

• Das Abschlusszeugnis der Berufsschule. 
• Das Ausbildungszeugnis des Betriebes. 
 
Die deutschsprachige Zeugniserläuterung kann als 
PDF-Datei auf der BIBB-Internetseite heruntergela-
den werden: 
 
http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/
certificate_supplement/de/klempner2013_d.pdf  

Die Berufsausbildung zum 
Klempner und 

zur Klempnerin dauert 
dreieinhalb Jahre. 

http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/certificate_supplement/de/klempner2013_d.pdf
http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/certificate_supplement/de/klempner2013_d.pdf
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Ausbildungsrahmenplan 

Der Ausbildungsrahmenplan bildet als Bestandteil 
der Ausbildungsordnung die Grundlage für die 
betriebliche Ausbildung. Er listet die Ausbildungs-
inhalte auf, die in den Ausbildungsbetrieben zu 
vermitteln sind. Die Ausbildungsinhalte sind in 
Form von zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnis-
sen und Fähigkeiten beschrieben.  
 

Die Beschrei-
bung der zu 

vermittelnden 
Fertigkeiten, 

Kenntnisse und 
Fähigkeiten 

orientiert sich 
an beruflichen 

Aufgabenstel-
lungen und 

den damit verbundenen Tätigkeiten. Die Lernziele 
weisen somit einen deutlich erkennbaren Bezug zu 
den im Betrieb vorkommenden beruflichen Hand-
lungen auf. Auf diese Weise erhalten die Ausbilder 
und Ausbilderinnen eine Übersicht darüber, was 
sie vermitteln und wozu die Auszubildenden befä-
higt werden sollen. Die zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten beschreiben die 
Gesellenqualifikation von Klempnern und Klemp-
nerinnen. Die Wege und Methoden, die dazu füh-
ren, bleiben den Ausbildern und Ausbilderinnen 
überlassen. 
 
Die Reihenfolge der zu vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten innerhalb einer Positi-
on des Ausbildungsrahmenplans richtet sich in der 
Regel nach dem Arbeitsablauf. Das erleichtert 
Ausbildern und Ausbilderinnen sowie den Auszu-
bildenden den Überblick über die zu erwerbenden 
Qualifikationen. 
 
Die Ausbildungsinhalte im Ausbildungsrahmen-
plan beschreiben Mindestanforderungen. Die 
Vermittlung ist von allen Ausbildungsbetrieben 
sicherzustellen. Die Ausbildungsbetriebe können 
hinsichtlich Vermittlungstiefe und Vermittlungs-
breite des Ausbildungsinhaltes über die Mindest-
anforderungen hinaus ausbilden, wenn die indivi-
duellen Lernfortschritte der Auszubildenden es 
erlauben und die betriebsspezifischen Gegebenhei-
ten es zulassen oder gar erfordern. Die Vermittlung 
zusätzlicher Ausbildungsinhalte, deren Einbezie-
hung sich als notwendig herausstellen kann, ist 
auch möglich, wenn sich aufgrund der technischen 
oder arbeitsorganisatorischen Entwicklung weitere 

Anforderungen an die Berufsausbildung für Klemp-
ner und Klempnerinnen ergeben, die in diesem 
Ausbildungsrahmenplan nicht genannt sind. 
 
Damit auch betriebsbedingte Besonderheiten bei 
der Ausbildung berücksichtigt werden können, 
wurde in die Ausbildungsordnung eine so genannte 
Flexibilitätsklausel aufgenommen, um deutlich zu 
machen, dass zwar die zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten obligatorisch sind, 
aber von der Reihenfolge und insoweit auch von 
dem im Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang abgewi-
chen werden kann: „Eine von dem Ausbildungs-
rahmenplan abweichende Organisation der Ausbil-
dung ist insbesondere zulässig, soweit betriebs-
praktische Besonderheiten die Abweichung erfor-
dern“ (§ 3 Absatz 1). 
 
Der Ausbildungsrahmenplan für die betriebliche 
Ausbildung und der Rahmenlehrplan für den Be-
rufsschulunterricht sind inhaltlich und zeitlich auf-
einander abgestimmt. Es empfiehlt sich, dass Aus-
bilder und Ausbilderinnen sowie Berufsschullehrer 
und Berufsschullehrerinnen im Rahmen der Lern-
ortkooperation regelmäßig zusammentreffen und 
sich beraten. 
 
Auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans 
werden die betrieblichen Ausbildungspläne erar-
beitet, welche die organisatorische und fachliche 
Durchführung der Ausbildung betriebsspezifisch 
regeln. Materialien und Hinweise, wie ein betrieb-
licher Ausbildungsplan zu gestalten ist, finden Sie 
hier: 
 
http://www.foraus.de/html/search.php?s=true&q
=betrieblicher%20Ausbildungsplan  
 
2Hinweise zur Verbundausbildung erhalten Sie z. B. 
auf der der Internetseite von Jobstarter: 
 
http://www.jobstarter.de/

Können Ausbildungsbetriebe 
nicht sämtliche Qualifikatio-

nen vermitteln, kann dies z. B. 
im Wege der Verbundausbil-
dung2 ausgeglichen werden, 
beispielsweise im Rahmen 

von Kooperationen zwischen 
Betrieben. 

http://www.bibb.de/
http://www.foraus.de/html/search.php?s=true&q=betrieblicher%20Ausbildungsplan
http://www.foraus.de/html/search.php?s=true&q=betrieblicher%20Ausbildungsplan
http://www.jobstarter.de/
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Ausbildungsrahmenplan 

Methodisches Vorgehen zum Erreichen des Aus-
bildungsziels 
 
Im Ausbildungsrahmenplan sind die Ausbildungs-
ziele durch die Ausbildungsinhalte fachdidaktisch 
beschrieben und mit Absicht nicht die Wege bzw. 
Ausbildungsmethoden genannt, die zu diesen Zie-
len führen. 
 
Damit ist den Ausbildern und Ausbilderinnen die 
Wahl der Methoden freigestellt, mit denen sie ihre 
Ausbildungskonzepte für den gesamten Ausbil-
dungsgang zusammenstellen können. Das heißt: 
Für die einzelnen Ausbildungsabschnitte sind - 
bezogen auf die jeweilige Ausbildungssituation - 
die geeigneten Ausbildungsmethoden anzuwen-
den. 
 
Diese Offenheit in der Methodenfrage sollten Aus-
bilder und Ausbilderinnen als eine Chance verste-
hen, die es ihnen ermöglicht, bei unterschiedlichen 
Ausbildungssituationen methodisch flexibel vorzu-
gehen. Im § 4 Absatz 1 der Ausbildungsordnung 
wird aber ein wichtiger methodischer Akzent mit 
der Forderung gesetzt, die genannten Ausbildungs-
inhalte so zu vermitteln, „…, dass die Auszubilden-
den zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit im Sinne des § 1 Absatz 3 des Berufsbil-
dungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere 
selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrol-
lieren einschließt“. 
 
In der betrieblichen Ausbildungspraxis sollte das 
Ausbildungsziel „selbstständiges Handeln“ durch-
gehendes Prinzip der Ausbildung sein und systema-
tisch vermittelt werden. 
 
Lehr- und Lernmethoden in der Ausbildung 
 
Ausbilderinnen und Ausbilder müssen sich stets auf 
Veränderungen und neue Qualifikationsanforde-
rungen einstellen und lernen, diese in der Ausbil-
dungspraxis umzusetzen. Dazu gehört u.a. auch die 
Ausbildung nach handlungs- und prozessbezoge-
nen Grundsätzen. Diese Ausrichtung verändert 
Rolle und Funktion des Bildungspersonals. 
 
An die Stelle von Belehrung tritt Beratung und statt 
Inhalte zu unterweisen, werden Lernprozesse in 
Gang gesetzt. Ziel der Qualifizierung im Bereich des 
Ausbildungspersonals muss es sein, Ausbilderinnen 
und Ausbilder auf ihre neue Rolle als Lernberater 
und Planer von Lernarrangements vorzubereiten 

und hierfür das entsprechende methodische In-
strumentarium zu vermitteln. 
 

 
 
Hierfür werden z. B. in der Ausbilder-Plattform 
foraus.de methodisch-didaktische Hilfen für die 
Ausbildungspraxis, Hinweise für die Weiterbildung 
und Online Seminar-Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Insbesondere das Modulsystem "Handlungs- und 
prozessorientiert ausbilden" bietet umfangreiche 
Hilfestellungen. Je nach spezifischem Bedarf in der 
betrieblichen oder außerbetrieblichen Situation 
lassen sich passende Lerneinheiten auswählen, 
miteinander kombinieren und individuelle Lern-
programme erstellen. 
 
Die zeitlichen Richtwerte 
 
Für die jeweiligen Inhalte werden zeitliche Richt-
werte in Wochen als Orientierung für die betriebli-
che Vermittlungsdauer angegeben. Der zeitliche 
Richtwert spiegelt in der Regel die Bedeutung wi-
der, die diesem Inhaltsabschnitt im Vergleich zu 
den anderen Inhaltsabschnitten zukommt. 
 
Die Summe der zeitlichen Richtwerte beträgt 52 
Wochen pro Ausbildungsjahr. Die im Ausbildungs-
rahmenplan angegebenen zeitlichen Richtwerte 
sind Bruttozeiten und müssen in tatsächliche, be-
trieblich zur Verfügung stehende Ausbildungszei-
ten (Nettozeiten) umgerechnet werden. Dazu sind 
die Zeiten für Berufsschulunterricht und Urlaub 
abzuziehen. 
 
Die rein betriebliche Ausbildungszeit beträgt im 
Jahr rund 165 Tage. Das ergibt - bezogen auf 52 
Wochen pro Jahr - etwa drei Tage pro Woche. Für 
jede der im Ausbildungsrahmenplan angegebenen 
Woche stehen also rund drei Tage betriebliche 
Ausbildungszeit zur Verfügung. Die Ausbildung in 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten zählt zur 
betrieblichen Ausbildungszeit, so dass diese ggf. 
bei den Zeiten, die Auszubildende tatsächlich im 
Betrieb sind, zusätzlich abzuziehen ist. 

http://www.bibb.de/
http://foraus.de/html/


 
 

Online-Berufsinformation zur Ausbildungsordnung Klempner/Klempnerin 
© 2015  Bundesinstitut für Berufsbildung, D-53142 Bonn  www.bibb.de 
Redaktion: Markus Kirbach 
 

Online-Berufsinformation zur Ausbildungsordnung 
Klempner/Klempnerin 
Struktur der Prüfungen 

Grundsätze moderner Prüfungen 
 
Handlungsorientierung in der Ausbildung bedeutet, 
sich an praxisgerechten Aufgaben und berufstypi-
schen Arbeitsprozessen zu orientieren. Die Auszu-
bildenden erhalten damit eine aktive Rolle für ihr 
eigenes Lernen. Die zu erwerbenden Handlungs-
muster werden den Auszubildenden nicht mehr 

wie früher „mundgerecht” präsentiert; vielmehr 
sollen die Auszubildenden dazu angeleitet werden, 
sich diese in der aktiven Auseinandersetzung mit 
der beruflichen Umwelt eigenverantwortlich zu 
erschließen. Wenn die Auszubildenden im Verlauf 
ihrer Ausbildung zum selbstständigen Planen, 
Durchführen und Kontrollieren komplexer Aufga-
ben befähigt werden, liegt es nahe, auch den 
Nachweis dieser Qualifikationen an realitätsnahen 
Aufgabenstellungen in Prüfungen zu entwickeln. 
 
Die Ergebnisse moderner beruflicher Prüfungen 
nach Maßgabe neugestalteter Ausbildungsordnun-
gen sollen die individuelle Berufseingangsqualifi-
zierung dokumentieren und zugleich Auskunft 
darüber geben, welche berufliche Handlungskom-
petenz die Prüfungsteilnehmer derzeit aufweisen 
und auf welche Entwicklungen diese aktuellen 
Leistungen zukünftig schließen lassen. Die Entwick-
lung und Förderung von Handlungskompetenz in 
der Berufsausbildung bedeutet die Fähigkeit und 
Bereitschaft, berufliche Anforderungen auf der 
Basis von Wissen und Erfahrung sowie durch eige-
ne Ideen selbstständig zu bewältigen, die gefunde-
nen Lösungen zu bewerten und die eigene Hand-
lungsfähigkeit weiterzuentwickeln. 
 
Vorbereitung auf die Prüfung 
 
Ein didaktisch und methodisch sinnvoller Weg, die 
Auszubildenden auf die Prüfung vorzubereiten, ist, 
sie von Beginn ihrer Ausbildung an mit dem gesam-
ten Spektrum der Anforderungen und Problemstel-
lungen, die der Beruf des Klempners und der 

Klempnerin mit sich bringt, vertraut zu machen 
und die Auszubildenden in vollständige berufliche 
Handlungen einzubeziehen. Diese Handlungen 
setzen sich aus folgenden Elementen zusammen: 
 

• Ausgangssituation erkennen 
• Ziel setzen/Zielsetzung erkennen 
• Arbeitsschritte bestimmen (Handlungs-

plan erstellen) 
• Handlungsplan ausführen 
• Ergebnisse kontrollieren und bewerten 

 
Damit wird den Auszubildenden auch ihre eigene 
Verantwortung für ihr Lernen in Ausbildungsbe-
trieb und Berufsschule, für ihren Ausbildungserfolg 
und beruflichen Werdegang deutlich gemacht. 
 
Gestreckte Gesellen-/Abschlussprüfung 
 
Anstelle des bisherigen Modells mit Zwischenprü-
fung findet bei dieser Prüfungsart nur noch die 
Gesellen-/Abschlussprüfung statt. Diese setzt sich 
aus zwei Teilen zusammen, die zeitlich voneinander 
getrennt abgeprüft werden.   
 
• Qualifikationen, die bereits im Teil 1 der Gesel-

len-/Abschlussprüfung Gegenstand waren, 
dürfen im Teil 2 nur geprüft werden, wenn sie 
zur Feststellung der Berufsbefähigung not-
wendig sind. 

• Beide Prüfungsteile fließen dabei in einem in 
der Verordnung festgelegten Verhältnis in die 
Bewertung ein und bilden das Gesamtergebnis 
der Prüfung. Dem Prüfling wird nach Ablegen 
von Teil 1 der Prüfung seine erreichte Punkt-
zahl mitgeteilt. 

• Teil 1 der Prüfung kann nicht eigenständig 
wiederholt werden. Ein schlechtes Ergebnis im 
Teil 1 muss durch ein entsprechend gutes Er-
gebnis im Teil 2 ausgeglichen werden, um die 
Prüfung zu bestehen. Ein schlechtes Ergebnis 
im Teil 1 gefährdet somit das Bestehen der ge-
samten Prüfung!  

• Teil 1 der Gesellen-/Abschlussprüfung soll zum 
Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den. Prüfungsgegenstand sind dabei die Aus-
bildungsinhalte des ersten bis dritten Ausbil-
dungshalbjahres. 
 

Teil 2 der Gesellen-/Abschlussprüfung erfolgt zum 
Ende der Ausbildungszeit und umfasst die Ausbil-
dungsinhalte der gesamten Ausbildung, sofern sie 
nicht schon Prüfungsgegenstand in Teil 1 waren.  

„Die in dieser Verordnung genannten Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so ver-
mittelt werden, dass die Auszubildenden zur 

Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätig-
keit im Sinne von § 1 Absatz 3 des Berufsbil-

dungsgesetzes befähigt werden, die insbesonde-
re selbstständiges Planen, Durchführen und 

Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung ist 
auch in den Prüfungen nach den §§ 5 bis 8 

nachzuweisen.“ 
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Die Prüfungstermine müssen rechtzeitig von der 
zuständigen Stelle bekannt gegeben werden. 
 
Der ausbildende Betrieb ist verpflichtet, Auszubil-
dende fristgerecht zur Prüfung anzumelden und für 
die Teilnahme freizustellen.

Der Ausbilder/die Ausbilderin soll vor dem Teil 1 
der Prüfungen die schriftlichen Ausbildungsnach-
weise („das Berichtsheft“) prüfen. Vollständig ge-
führte schriftliche Ausbildungsnachweise sind Vo-
raussetzung für die Zulassung zu den Prüfungen!  

Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung Klempner/Klempnerin 

Prüfungsbereich: Arbeitsauftrag 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist 
 
a) technische Unterlagen zu nutzen, Arbeitsschritte zu planen, Messungen 

durchzuführen und zu protokollieren, Material und Werkzeuge zu dis-
ponieren, 

b) Material manuell und maschinell zu bearbeiten, umzuformen, zu fügen 
und zu montieren, Schablonen herzustellen, Formteile anzufertigen, 

c) Maßnahmen zur Arbeitsorganisation, zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur Qualitätssiche-
rung durchzuführen, 

d) die für die Prüfungsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzu-
zeigen sowie die Vorgehensweise zu begründen. 

Der Prüfling soll eine berufstypische Arbeitsaufgabe durchführen und ein 
darauf bezogenes situatives Fachgespräch führen. 

Schriftliche Bearbeitung von 
Aufgabenstellungen, die sich auf 

die Arbeitsaufgabe beziehen. 

Dem Prüfungsbereich ist das Anfertigen eines Bauteils oder einer Baugruppe zugrunde zu legen 

Prüfungszeit: 60 Minuten Prüfungszeit: Sieben Stunden 
Innerhalb dieser Zeit: 15 Minuten für das auftragsbezogene Fachgespräch 

Prüfungszeit insgesamt: Acht Stunden 
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Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung Klempner/Klempnerin 

Prüfungsbereich 
Kundenauftrag 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist 
 
a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher, techni-

scher, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbstständig zu planen, 
b) Bauteile oder Baugruppen abzuwickeln, herzustellen und zu montieren, auf 

Funktion zu prüfen und anzubringen, 
c) Arbeitsergebnisse auf Passgenauigkeit, sichere Anbringung und optischen 

Eindruck zu prüfen sowie Korrekturmaßnahmen durchzuführen, 
d) Bauteile oder Baugruppen dem Kunden zu übergeben, Fachauskünfte zu 

erteilen, Kunden einzuweisen und Abnahmeprotokolle anzufertigen, 
e) die für den Kundenauftrag relevanten fachlichen Hintergründe aufzuzeigen 

sowie die Vorgehensweise zu begründen 
 

Für den Nachweis Kundenauftrag ist aus einem der folgenden Gebiete auszuwäh-
len: 

a) Dachbekleidungen, 
b) Fassadenbekleidungen, 
c) Ableitungssysteme von Niederschlagswasser oder 
d) Formteile der Lüftungstechnik 

Prüfungszeit: Insgesamt 16 Stunden 
Innerhalb dieser Zeit: 

Höchstens 20 Minuten für das 
situative Fachgespräch 

Prüfungsbereich 
Fertigungs-, Montage- 
und Instandhaltungs-

technik 

Prüfungsbereich 
Wirtschafts- 

und Sozialkunde 

Der Prüfling soll ein Prüfungsstück herstellen, die 
Herstellung mit praxisüblichen Unterlagen doku-
mentieren sowie ein auftragsbezogenes Fachge-

spräch führen. 
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Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung Klempner/Klempnerin 

Prüfungsbereich 
Fertigungs-, Montage- 
und Instandhaltungs-

technik 
 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist 
 
a) Arbeitspläne für Kundenaufträge und Abwicklungen 

anzufertigen, 
b) die Vorgehensweise zur Herstellung eines Bauteils 

oder einer Baugruppe der Klempnertechnik zu be-
schreiben, 

c) Fehler zu ermitteln, Ursachen zu beschreiben, Folgen 
abzuschätzen und Maßnahmen zur Beseitigung darzu-
legen, 

d) fachliche Probleme mit verknüpften informations-
technischen, technologischen und mathematischen 
Sachverhalten zu bearbeiten, 

e) Maßnahmen zur vorbeugenden Instandsetzung darzu-
legen, 

f) Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz zu 
berücksichtigen. 

Prüfungszeit: 240 Minuten 

Prüfungsbereich 
Kundenauftrag 

Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich 
bearbeiten. 

Prüfungsbereich 
Wirtschafts- und Sozial-

kunde 
  

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der 
Lage ist, 
 
allgemeine, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Zusammenhänge der Berufs- und Ar-
beitswelt darzustellen und zu beurteilen. 

Prüfungszeit: 60 Minuten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Gewichtung der Prüfungsbereiche 

40 Prozent 20 Prozent 

Prüfungsbereich 
Kundenauftrag 

Prüfungsbereich 
Fertigungs-, Mon-
tage- und Instand-

haltungstechnik 
 

Prüfungsbereich 
Wirtschafts- und 

Sozialkunde 
  

10 Prozent 30 Prozent 

Prüfungsbereich 
Arbeitsauftrag 
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Die Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Leis-
tungen wie folgt bewertet worden sind: 
 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit 

mindestens „ausreichend“, 
2. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit min-

destens „ausreichend“, 
3. im Ergebnis von Teil 2 der Gesellenprüfung mit 

mindestens „ausreichend“, 
4. in mindestens einem weiteren Prüfungsbe-

reich von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ 
und 

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „un-
genügend“. 

 
Bewertungsskala: 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend 
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 - 0 Punkte = 6 = ungenügend 
 

Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem 
der in Teil 2 der Gesellenprüfung mit schlechter als 
„ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche Ferti-
gungs-, Montage- und Instandhaltungstechnik 
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine 
mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergän-
zen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann. 
 
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prü-
fungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis von 2:1 zu gewichten. 
 
 
 

www.prueferportal.org - die Informations- und 
Kommunikationsplattform für aktive und zu-
künftige Prüferinnen und Prüfer. 
 
Das Prüferportal ist die bundesweite Informa-
tions- und Kommunikationsplattform für aktive 
und zukünftige Prüferinnen und Prüfer im dualen 
System sowie alle am Prüfungsgeschehen Betei-
ligten und Interessierten. Hier gibt es Informatio-
nen rund um das Prüfungswesen, das Prüfungs-
recht, Veranstaltungshinweise und Materialien. 
Auch besteht die Möglichkeit, sich mit anderen 
Prüferinnen und Prüfern auszutauschen sowie 
Expertenanfragen zu stellen. 
 

 
 

Abbildung 1 - Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
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